
recht 1997 Heft 3 

Professor Dr. Wolfgang Wiegand, Bern 

Von der Obligation zum Schuldverhältnis 
Zur Entwicklung des schweizerischen Schuldrechts, Teil 1 * 

I. Das Obligationenrecht als Recht 
der Obligation 

1. Das Schweizerische Obligationenrecht trägt 
seinen Namen nicht nur aufgrund der histori­
schen Tradition, sondern auch in der Sache zu 
Recht. In seinem Zentrum steht - durch natur­
rechtliche Konzeptionen und das französische 
Vorbild geprägt - der Begriff der Obligation im 
Sinne eines Leistungsanspruchs des Gläubigers 
und der ihm korrespondierenden Verpflichtung 
des Schuldners. Schon Munzingers Entwurf be­
ruhte auf diesen Vorstellungen, und die späteren 
Bearbeitungen haben das Grundkonzept nicht 
verändert. In besonders starkem Masse findet es 
Ausdruck in der Systematik des Allgemeinen 
Teils des OR und den dort enthaltenen Regelun­
gen. Diese betreffen die Entstehung und die Er­
füllung der Obligation, die Übertragung von For­
derungen auf Dritte und die Übernahme einer 
Schuld durch Dritte. Es findet sich aber kaum 
eine Vorschrift, die die Leistungsbeziehungen 
zwischen zwei Parteien als Ganzes betrifft oder 
gar den Vertrag als eine umfassende Beziehung 
zwischen Gläubiger und Schuldner beschreibt1. 
Dessen ungeachtet hat sich in Literatur und 
Rechtsprechung in einem langandauernden Ent-
wicklungsprozess die Vorstellung vom Vertrag als 
Schuldverhältnis zunehmend durchgesetzt und 
die ursprüngliche Konzeption des Obligationen­
rechts weitgehend verdrängt2. 

2. Das Bundesgericht hat diese Entwicklung in 
den letzten Jahren in einer Reihe von Entschei­
dungen bestätigt und zugleich bestärkt. Beson­
ders signifikant und symptomatisch ist in dieser 
Hinsicht BGE 7 7411152ff., in dem das Bundesge­
richt sich der sogenannten Umwandlungstheorie 
angeschlossen und die nach Aufhebung des Ver­
trages entstehende Situation als Rückabwick-

* Bei der Ausarbeitung hat Herr cand. iur. Beat Zirlick wertvolle 
Hilfe geleistet. Teil 2 «Die Pflichtverletzung und ihre Folgen» er­
scheint 1998. Vgl. auch den Beitrag von Fellmann in diesem Heft. 

'Dazu Bucher, in: Das Obligationenrecht 1883-1983, Berner 
Ringvorlesung zum Jubiläum des schweizerischen Obligationen-
rechts (Hrg. Caroni), 165ff.; ders., Schweizerisches Obligationen­
recht, Allgemeiner Teil, Zürich 1988, 39; ders., Kommentar zum 
schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I (Hrg. Honseil/ 
VogtAViegand), 2. Aufl. Basel 1996, Einleitung vor Art. 1 ff. N.37. 

2 Statt aller Merz, Schweizerisches Privatrecht (SPR), Bd. VI/1. 
47 ff. 

lungsschuldverhältnis qualifiziert hat3. Von noch 
grösserer Tragweite ist eine ganze Reihe von Ein­
zelentscheiden, deren Bedeutung nicht auf den 
ersten Blick sichtbar wird: Das Bundesgencht hat 
sowohl die Zahl wie auch die Art der Nebenpflich­
ten und deren Intensität in erheblichem Masse 
ausgebaut. Exemplarisch und zugleich typisch 
sind etwa die Urteile über die Informationspflicht 
des Architekten4, die wirtschaftliche Aufklä­
rungspflicht des Arztes6, die Pistensicherungs­
pflicht6 oder die Sorgfaltspflicht des Vermögens­
verwalters7. Während aufgrund des Umwand­
lungsentscheides8 die Situation bei Aufhebung 
eines gescheiterten Vertrags nicht mehr zu ei­
nem isolierten Nebeneinander von Obligationen 
führt, sondern als Abwicklungsschuldverhältnis 
begriffen und durch die Vervielfältigung der Ne­
benpflichten auch die Durchführung des Vertra­
ges als ein «komplexes Gebilde»9 verstanden 
wird, ist das Bundesgericht im Swissair-Ent-
scheid10 noch einen Schritt weiter gegangen. Es 
hat auch die Phase vor Vertragsschluss als 
Schuldverhältnis qualifiziert, indem es sich der 
Auffassung vom «einheitlichen gesetzlichen 
Schuldverhältnis»'1 angeschlossen hat, welches 
mit der Aufnahme rechtsgeschäftlichen Kontak­
tes beginnt und bis zu dessen endgültiger Been­
digung dauert. Mit diesem Entscheid ist die Ent­
wicklung von der Obligation zum Schuldverhält-

3 Einzelheiten zu BGE 77-4 II 152ff. z.B. bei Gauch, Wirkung des 
Rücktritts und Verjährung des Rückforderungsanspruchs bei 
Schuldnerverzug, recht 7989122ff. 

"Vgl. BGE 722 III 61 ff., 779ll249ff„ 177 // 72ff.; Schumacher 
Die Haftung des Architekten für seine Kosteninformationen, recht 
7994 126ff.; Zehnder, Die Haftung des Architekten für die Über­
schreitung seines Kostenvoranschlages. Diss. Freiburg 1993, 
2. Aufl. als unveränderter Nachdruck mit Anhang, Freiburg 1994. 

5 BGE 7 79II 456ff.; dazu z. B. auch Wiegand, Die Aufklärung bei 
medizinischer Behandlung, recht 7993 149ff. 

6 BGE 727 III 358, 7 73II 246ff.; dazu Stiffler, Die Verkehrssiche­
rungspflicht für Skiabfahrten - Revision der SVS-Richthnien, ZGRG 
7 7 (1992) 1 ff. 

!BGE 7 75 II 62ff. und dazu sowie zum folgenden insgesamt 
Wiegand, Zur Haftung für Dienstleistungen (Urteilsanmerkung), 
recht 7990 136 ff., sowie weitere Beispiele in Wiegand (im folgen­
den zit. OR-Wiegand). Kommentar zum schweizerischen Privat­
recht, Obligationenrecht I (Hrg. Honsell/Vogt/Wiegand). 2. Aufl. Ba­
sel 1996. Art. 97 N.44f.; Gauch/Schluep, Schweizerisches Obliga­
tionenrecht, Allgemeiner Teil, Zürich 1995, N.2609 m.Nw. 

"BGE 7 74 11 152ff„ dazu auch oben Fn.3. 
9 Gernhuber, Das Schuldverhältnis (1989), § 1 II; Einzelheiten un­

ten S. 91. 
'°BGE 720II 331 ff., vgl. dazu im übrigen unten Fn.15 
"Dieser Begriff wird hier durchgehend verwendet; zur Termino­

logie unten Fn. 14. 
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nis zu einem gewissen Schlusspunkt gelangt. Da­
durch sind konzeptionelle und strukturelle Verän­
derungen des Obligationenrechts eingetreten. 
Im folgenden geht es darum, diese näher zu ana­
lysieren und ihre Tragweite zu beschreiben. Dazu 
sind einige Vorüberlegungen erforderlich. 

3. Wenn Änderungen von zivilrechtsdogmati­
schen Konzeptionen beschrieben werden, so 
versteht es sich von selbst, dass diese immer nur 
Teil eines umfassenderen Veränderungsprozes­
ses oder genauer, Konsequenzen sich verändern­
der Rahmenbedingungen sind. Es ist hier nicht 
der Ort, dies im einzelnen darzulegen und die Ab­
hängigkeit des Rechts von den sozioökonomi-
schen Bedingungen oder umgekehrt seine Rück­
wirkung darauf zu diskutieren und damit verbun­
dene Paradigma-Wechsel zu beschreiben12. Viel­
mehr wird diese Interdependenz einstweilen vor­
ausgesetzt, am Ende wird jedoch darauf zurück­
zukommen sein13; dies schon deshalb, weil man­
che der zu beschreibenden Entwicklungen ohne 
ein «Nach-Denken» kaum verstanden und in ihrer 
Tragweite schon gar nicht erfasst werden kön­
nen. Dies gilt auch und in ganz besonderem 
Masse für diejenige Konzeption, der das Bundes­
gericht im Swissair-Entscheid gefolgt ist und die 
im Zentrum dieser ersten Abhandlung steht. 

II. Das einheit l iche gesetzl iche 
Schuldverhäl tn is 1 4 

1. Das Konzept des Swissair-
Entscheids 

a) Die dem Swissair-Entscheid16 zugrundelie­
gende Konzeption wird nicht auf den ersten Blick 
sichtbar. Das Bundesgericht geht vielmehr von 
verschiedenen Ansätzen aus16, die es wie ein 

12 Vgl. dazu die knappen Hinweise bei Wiegand, Juristenausbil­
dung als Denkmalpflege?, in: Berner Ringvorlesung 1992 aus An-
lass der Reform des juristischen Studiums (Hrg. Arzt/Caroni/Kälin), 
127ff., sowie generell Kramer, Zur Theorie und Politik des Privat-
und Wirtschaftsrechts (Beiträge aus den Jahren 1969-1996), Basel 
1997. 

13 Siehe unten S.90 sowie die ausführliche Stellungnahme am 
Ende des 2.Teils. 

" Im folgenden wird es «einheitliches gesetzliches Schuld/er-
hältnis» genannt, während Canaris (Ansprüche wegen «positiver 
Vertragsverletzung» und «Schutzwirkung für Dritte» bei nichtigen 
Verträgen, JZ 7965475ff) aus den dem folgenden Text zu entneh­
menden Gründen von einem «Schufzverhältnis» spricht. 

15 BGE 120II 331 ff ; dazu Handschin, Haftung der Mutter für Kon­
zernvertrauen: Entscheidende Weichenstellung des Bundesge­
richts, NZZ Nr.43 vom 21.2.1995, 27; Druey, Urteilsanmerkung in 
SZW 7995 95ff.; AmstutzWVatter, Urteilsanmerkung in AJP 7995 
502ff.; Gonzenbach, Senkrechtstart oder Bruchlandung? - Unver­
traute Vertrauenshaftung aus «Konzernvertrauen», recht 7995 
11 "7 ff.; Wick, Die Vertrauenshaftung im schweizerischen Recht, 
AJP 79951270ff. 

16 Vgl. die Besprechung von Wiegand, ZBJV 7996 331 ff., dort 
auch zum im folgenden zusammengefassten Sachverhalt. 

Mosaik zusammenfügt. Betrachtet man jedoch 
dieses Mosaik als Ganzes, so ergibt sich ein kla­
res Bild. Das Urteil basiert auf dem Konzept eines 
«einheitlichen gesetzlichen Schuldverhältnis­
ses», das in Deutschland vor allem von Larenz 
und Canaris entwickelt und von Kramer" für das 
schweizerische Recht formuliert worden ist. 

b) Das Bundesgericht hatte zu entscheiden, 
ob die Swissair für bestimmte Verbindlichkeiten 
einstehen müsse, die eine Gesellschaft begrün­
det hatte, die ursprünglich als Tochter der Swiss­
air in den Markt getreten war. Diese Tochterge­
sellschaft hatte gegen «Mietvorauszahlungen» 
sogenannte «Mitgliedschaftsrechte» verkauft, 
die später, nachdem die Gesellschaft aus dem 
Swissair-Konzern ausgeschieden war, weder 
eingelöst noch zurückbezahlt werden konnten. 
Das Bundesgericht hat der Klägerin, die für 
Fr. 90000.- derartige Rechte erworben hatte und 
von der Swissair Zahlung verlangte, Schadener­
satzansprüche zugebilligt und dabei mehrfach die 
Floskel «Haftung aus (erwecktem) Konzernver­
trauen» verwendet. Infolgedessen ist das Urteil 
zunächst und primär als handelsrechtlich relevan­
ter Entscheid diskutiert worden. Seine eigentli­
che und weit darüber hinausreichende Bedeu­
tung liegt aber im allgemeinen Privatrecht18. Dies 
soll durch eine nähere Analyse der Begründung 
verdeutlicht werden. 

c) Das Gericht knüpft bei der Frage der Verant­
wortlichkeit der Swissair zunächst an die culpa in 
contrahendo an, von der es sagt: «Das der Culpa-
Haftung zugrundeliegende, bestimmte gegensei­
tigen Treuepflichten der Partner begründende 
Vertragsverhandlungsverhältnis ist als Erschei­
nungsform einer allgemeineren Rechtsfigur auf­
zufassen ... Im Konzernverhältnis kann das in die 
Vertrauens- und Kreditwürdigkeit des Konzerns 
erweckte Vertrauen ebenso schutzwürdig sein 
wie dasjenige, das sich die Partner von Vertrags­
verhandlungen hinsichtlich der Richtigkeit, der 
Ernsthaftigkeit und der Vollständigkeit ihrer 
gegenseitigen Erklärungen entgegenbringen. 
Wenn Erklärungen der Konzern-Muttergesell­
schaft ... in dieser Weise Vertrauen hervorrufen, 
so entsteht deshalb eine dem Verhandlungsver­
hältnis vergleichbare rechtliche Sonderverbin­
dung ..., aus der sich auf Treu und Glauben be­
ruhende Schutz- und Aufklärungspflichten erge­
ben ... Die Haftung aus Konzernvertrauen berührt 
sich hier mit der Haftung aus falschem Rat und 
mangelhafter Auskunft, die in der neueren 

" BK-Kramer, Einleitung in das schweizerische Obligationen­
recht, N. 142 ff. 

18 So auch Walter, Vertrauenshaftung im Umfeld des Vertrages, 
ZBJV 7996 276. 


